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Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung 
öffentlicher Teil 

Gremium Datum 

Ausschuss Schule und Weiterbildung 27.10.2014 

 

Bedarfsprüfung: Einleitung des Vergabeverfahrens zum Abschluss eines Nutzungsvertrages 
mit dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravenberg/Lippe zur Nutzung der 
Internetplattform "Schüler-Online" zur Unterstützung von Schulübergängen 

In der Sitzung des Ausschusses am 15.09.2014 wurde der per Dringlichkeitsentscheidung vom 
29.07.2014 anerkannte Bedarf der Verwaltung an der Nutzung der Internet-Plattform Schüler-Online 
mit einem voraussichtlichen Auftragswert von 195.000 € genehmigt. 

Frau Ruffen, sachkundige Bürgerin, FDP-Fraktion, bat um die Aufschlüsselung der Einzelkosten. 
 
Diese Nachfrage wird wie folgt beantwortet: 

Nutzungsentgelt Schüler Online Festpreis jährlich 31.550,00 € 
Kosten für den 1. Level Support mtl. 631,00 €   7.572,00 € 
(entspricht 2% des Nutzungsentgeltes) 
       39.122,00 € x 4 = 156.488,00 € * 

* Zur Ermittlung des Auftragswertes sind die  
  regelmäßig jährlich anfallenden Kosten  
  mit dem Faktor 4 zu multiplizieren 

Vorbereitende Arbeiten zur Einführung des Systems 
(einmalig anfallende Kosten) 

Schulungen der Berufskollegs zum Eintragen der Bildungsgänge        7.317,00 € 

Schulung der Gymnasien und Gesamtschulen zum 
Eintragen der Bildungsgangdaten           3.759,00 € 

Schulung zur Gestaltung des Bildungsangebotes         1.107,00 € 

Schulung der abgebenden und aufnehmenden Schulen 
(Hauptschulung aller teilnehmenden Schulen)       26.915,00 € 

Gesamtkosten für vorbereitende Arbeiten        39.098,00 € 

Auftragswert          195.586,00 € 

Herr Bürgermeister Dr. Heinen, SPD-Fraktion, stellte die Frage nach der Steuerpflicht der kommuna-
len Dienstleistung. 
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Die Frage wird wie folgt beantwortet: 
 

Anbieter der Online Plattform Schüler-Online ist das Kommunale Rechenzentrum Minden-
Ravensberg/Lippe. Aufgrund seiner Rechtsform als Zweckverband erhebt das Kommunale Rechen-
zentrum keine Mehrwertsteuer. 
 
 
 
gez. Dr. Klein 
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